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AUFRUF
lTz> ferö//e7z//z'cÄ<3« V/esezz Aw/rw/ zzocÄwa/s zzkö! 7>z«e;z
zü7e zzzzsere Zeser znzV Zeserizzzzew, nze/cÄe A'e Z;Z=,/arzz;zg
(sfßÄß £/??2SCÄ/,#gS£?2YeJ 720C& 7MC&/ W7Z^£7*Sieic/?72ß/
&e«, es zoznerzzi'g/z'cA zw ?w« zzw^ sie a« dh'e Zez/aZizo« zZez-

„Staafc&zi'rgerzw" zzz sezz^ezz.

Oz7er Äe/zVzz^ei szcZ 7/G Vanze sc/zozz zz;z/er r7ew ersie«
ZwscZri/jfe«, zA'e nur 27z dieser Azznzmez* z»zz^ <7e7z Twz^erezz
ZzwscÄZzgsei/ezz ize?"ö//e;zZic/3ez7, Z)«?z?z /zzssezz 5ze azzc/j
/Zre ZrezzzzZe, ZeZ«7zwie zzzzzi Uerîîzawz^ie zzwterseArezZezz.
/e^e ez'wzeZze 5ömme /zi> zzzzs /zez/ezz/ei Genröz»/

Se^r gee/G/e MzY&zïrger zzzzzi AföZ>zirgen7z»e»,

Der Gedanke der politischen Gleichberechtigung von Männern und
Flauen hat in jüngster Zeit in unserem Lande an Boden gewonnen. Kon-
sultationen der Frauen haben eindeutig und mit grossem Nachdruck be-
zeugt, dass unsere weiblichen Mitbürger gewillt sind, die Rechte und
Pflichten des aktiven Eidgenossen zu übernehmen. Kantonale Abstim-
mungen — nicht zuletzt jene in Bern — beweisen, dass die Zahl der auf-
geschlossenen, der Mitbürgerin gegenüber gerecht denkenden Männer
erheblich angewachsen ist. Und im Geistesleben der ganzen Schweiz meh-
ren sich von Tag zu Tag die Stimmen, die das eidgenössische Malaise der
politischen Rechtlosigkeit der Frau endlich beseitigen wollen.

Der Bundesrat selber gelangt in seiner Botschaft vom 22. Februar
1957 zum Schluss, „dass den Schweizerfrauen in eidgenössischen Angele-
genheiten das Stimm- und Wahlrecht ohne Vorbehalt, unter Gleichste!-
lung mit den Männern", einzuräumen sei. Wir können nicht länger, als
„älteste Demokratie Europas", die Frau gleich wie den Mann mit Steuern
belasten, ihr ^ivilrechtliche und wirtschaftliche Aufgaben übertragen, sie
in den Dienst der Landesverteidigung stellen — ihr aber jede Mitsprache
bei der Ausgestaltung all dieser Rechte und Pflichten verweigern.

Wir können nicht mit gutem Gewissen in wichtigen Zweigen der UNO
wie der UNESCO mitarbeiten, das grundlegende Prinzip der UNO aber,
dass die Menschen ohne Rücksicht auf Rasse, Religion und Geschlecht
gleichen Ranges sein sollen, dauernd missachten.

Und vor allem: Wir müssen endlich den stolzen Kernsatz unserer
Verfassung, dass alle Schweizer vor dem Gesetz gleich sind, zur gan-zen Wahrheit machen und dürfen nicht länger mehr als die Hälfte
„aller Schweizer" dabei vergessen!

Frauenstimmrecht? — Das ist heute doch eigentlich eine Selbstver-
ständlichkeit! Seine Verwirklichung in der Schweiz? — Nur eine Frage
der Zeit: So lautet heute die weitverbreitete, alltäglich gehörte Vox populi.
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Aber auch diese „Selbstverständlichkeit" wird nicht von selbst zur
Wirklichkeit. Auch diese Frage der Zeit darf nicht der Zeit allein
dem „Laisser aller, laisser faire" überlassen werden. Sie bedarf, wie
alles in der Demokratie, der lebendigen Anteilnahme des ganzen Volkes.
Sie muss richtig erfasst, der Allgemeinheit zum klaren Bewusstsein ge-
bracht und organisiert werden.

Darum, liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, rufen wir — in Zu-
sammenarbeit mit dem Schweizerischen Verband für Frauenstimmrecht —
alle Frauen und Männer, die das Gebot der Stunde erkennen, auf zur
Tat: Was heute nottut, ist ewz ö//e«/?/z'cÄes «zög/zcAsZ nze/er

5cÄwezzerz?z»e« zzzr Forzferwwg z/er G/ezcF-

&ereate'gzmg Frazzezz.

Wir schlagen vor, dass Sie durch Unterzeichnung der Erklärung
auf der letzten Umschlagseite und Rücksendung an die ange-
gebene Adresse die politische Gleichberechtigung aller Schweizer
beiderlei Geschlechtes als ein dringendes Postulat der Geredh-
tigkeit anerkennen und uns ermächtigen, in der Oeffentlichkeit
bekanntzugeben, dass Sie diese Erklärung abgegeben haben. Mehr
nicht. Wir sind überzeugt, dass zahlreiche, heute in ihrer Mei-
nung noch schwankende Mitbürger ebenfalls den Mut bekommen,
die Aufhebung der politischen Rechtlosigkeit der Frauen zu verlangen,
wenn ihnen bekannt wird, dass Sie, wie auch zahlreiche andere Eid-
genossen, zu dieser Forderung stehen. Es soll durch diese Unterschriften
eine Stimmung verbreitet werden, eine Bewegung ins Rollen kommen,
die es einfach untragbar erscheinen lässt, dass die Hälfte der erwachse-
nen Bevölkerung politisch rechtlos bleibt. Diese Rechtlosigkeit der Frauen
darf in unserer Demokratie nicht länger geduldet wenden!

Afö /rezzMÄ'cFe» Grzi'sse«

Emilio Agostinetti, Nationalrat; Elsie Attenhofer, Schauspielerin; Dr. Denise Berthoud,
Anwältin; Charles Bettens, Großrat; Marcel Bindit, Regierungsstatthalter; Roger Bonvin,
Nationalrat; Georges Borel, Nationalrat; Walther Bringolf, Nationalrat; Dr. Carl J.
Burckhardt, Minister; Alix Choisy-Necker, Präsidentin des SVF; Fernand Cottier,
Nationalrat; Sidney de Coulon, Ständerat; Eric Descoeudres, Redaktor; Gabriel Despland,
Ständerat; Dr. Eugen Dietschi, Nationalrat; Peter Dürrenmatt, Chefredaktor; Rolf
Eberhard, Bundesstadtredaktor; Pfarrer Pierre Etienne; Dr. Max Gafner, Regierungs-
rat; Dr. Brenno Galli, Regierungsrat; Dr. Fritz Giovanoli, Nationalrat; Dr. Alois
Grendelmeier, Nationalrat; Jean Gressot, Nationalrat; General Henri Guisan; Dr. Harald
Huber, Nationalrat; Pfarrer Dr. Alphons Koechlin; Prof. Dr. Urs Küry, Bischof;
Dr. Georges Leuch, als Bundesrichter; Hedi Leuenberger, Präsidentin der sozialdem.
Frauengruppen; Hermann Leuenberger, Nationalrat; Marie Métrailler, Leiterin eines
Gewerbeateliers; Dr. Hans Meuli, Oberfeldarzt; Dr. Riccardo Motta, Generaldirektor
der Schweiz. Nationalbank; Dr. Hans Oprecht, Nationalrat; Jean Peitrequin, Stadtpräs.;
"Dr. Carl Peter, Regierungsrat; Dr. Albert Picot, alt Regierungsratspräsident; Dora
Schlatter, Präsidentin des Evangelischen Frauenbundes; Dr. Kurt Sehoch, Ständerat;
Renée de Sepibus, Präsidentin des Walliser Frauenstimmrechtsverb.; Dr. Ida Somazzi,
Präsidentin von „Frau und Demokratie"; Dr. Georg Sprecher, Nationalrat; Arthur
Steiner, Nationalrat; Dr. Werner Stocker, Bundesrichter; Prof. Dr. Arthur Stoll; Dr.
Walter Stucki, Minister; Dr. Paul A. Valloton. Anwalt; Prof. Dr. Max Weber, National-
rat; Louise C. Wenzinger, Präsidentin des STAKA; Max Wullschleger, Regierungsrat;
Prof. Dr. Hans Zbinden.
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